


D
ie Situation

D
as Recht der Steuerbegünstigung ist grundlegend in der A

bgaben-
ordnung geregelt. Ergänzt w

ird die gesetzliche Regelung durch den
A

nw
endungserlass zur A

bgabenordnung, durch Verfügungen und
Schreiben der Finanzverw

altung, durch Entscheidungen der Finanz-
gerichte und U

rteile des B
undesfinanzhofes. A

uch verändert der 
G

esetzgeber stetig das Steuerbegünstigungsrecht.

D
adurch ist ein um

fassendes Regelw
erk von sich ergänzenden, kon-

kretisierenden aber auch zum
 Teil w

idersprechenden Vorschriften
zum

 Recht der Steuerbegünstigung entstanden, das für den steuer-
lichen Laien fast nicht m

ehr zu durchblicken ist. H
inzu kom

m
t eine

ständige W
eiterentw

icklung unter europäischen Einflüssen. D
ie

Rechtsprechung des Europäischen G
erichtshofes m

uss bei steuer-
lichen Fragestellungen ebenso beachtet w

erden w
ie die M

ehrw
ert-

steuersystem
richtlinie der Europäischen Kom

m
ission. 

Ihre Problem
stellung

A
ls G

eschäftsführer/-in eines Krankenhauses stehen Sie vor der
Frage, ob Sie durch die A

ufnahm
e zusätzlicher w

irtschaftlicher A
kti-

viäten, die nicht in unm
ittelbarem

 Zusam
m

enhang m
it dem

 eigent-
lichen steuerbegünstigten Kerngeschäft Krankenhaus stehen, 
eine Steuerpflicht auslösen bzw

. ausgelöst haben. 

D
ie B

eantw
ortung dieser Frage hat erhebliche Konsequenzen auf

die ertragssteuerliche (sog. w
irtschaftliche G

eschäftsbetriebe) als
auch auf die um

satzsteuerliche B
eurteilung der Steuerpflicht des

Krankenhauses. D
urch die A

bgabe von unrichtigen Steuererklärun-
gen kann es im

 Rahm
en von B

etriebsprüfungen zu erheblichen

Steuernachforderungen der Finanzverw
altung kom

m
en und der Sta-

tus als steuerbegünstigtes Krankenhaus kritisch hinterfragt w
erden.

D
er G

eschäftsführer/die G
eschäftsführerin als verantw

ortliches
O

rgan kann sich darüber hinaus der Steuerverkürzung oder Steuer-
hinterziehung strafbar m

achen und haftet unter U
m

ständen sogar
persönlich für nicht entrichtete Steuern.

D
ie gleiche Problem

stellung trifft die Leiter/in anderer steuerbe-
günstigter Einrichtungen. 

U
nsere U

nterstützung
A

ufgrund unserer um
fassenden Erfahrung im

 B
ereich der B

esteue-
rung von Krankenhäusern und anderer steuerbegünstigter Einrich-
tungen sow

ie Kenntnis der Vorgehensw
eise der Finanzverw

altung
bei B

etriebsprüfungen im
 steuerbegünstigten B

ereich untersu-
chen w

ir die w
irtschaftlichen A

ktivitäten Ihres H
auses. 

System
atisch erfragen w

ir alle ggf. ertrags- und um
satz-

steuerlichen Sachverhalte und prüfen diese auf ihre steuer-
liche Relevanz. U

nsere Fachleute nehm
en Kontakt zu Ihnen

auf, um
 gem

einsam
 m

it Ihnen und den verantw
ortlichen M

itar-
beitern alle steuerlichen Problem

felder aufzudecken. Ü
ber die

Ergebnisse unserer U
ntersuchung und B

eurteilung sow
ie

über G
estaltungsalternativen berichten w

ir Ihnen
schriftlich oder persönlich im

 Rahm
en einer Präsen-

tation. B
ei bestehender Steuerpflicht helfen w

ir
Ihnen bei der Problem

lösung.

Ihr A
nsprechpartner:

D
ipl.-Kfm

. O
liver Rulle, 

Steuerberater

Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge 
darauf warten, dass Gott sich darum kümmert.
Martin Luther King
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